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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf der 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2017 

 

 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 (Oö. POG 1992) 

 

 

I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 3b 

Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse 

an Volks- und Hauptschulen, Neuen Mittelschulen und 

Polytechnischen Schulen 

(1) In den Schuljahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 können für Schülerinnen 

und Schüler, die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a des Schulunterrichtsgesetzes wegen mangelnder 

Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schülerinnen und Schüler an eine 

Volks- oder Hauptschule, Neue Mittelschule oder Polytechnische Schule aufgenommen 

wurden, Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse im Ausmaß von elf Wochenstunden 

eingerichtet werden. Ihre Einrichtung obliegt der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter im 

Einvernehmen mit dem Landesschulrat. 

(2) Die Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse dauern jeweils höchstens zwei 

Unterrichtsjahre und können jedenfalls ab acht in Betracht kommenden Schülerinnen und 

Schülern angeboten werden, sofern die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) 

gegeben sind. Eine klassen-, schulstufen-, schul- oder schulartübergreifende Führung ist 

möglich. 

§ 3b 

Sprachförderkurse 

(1) In den Schuljahren 2014/2015 und 2015/2016 können für Schüler, die wegen 

mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler an eine 

öffentliche Volks- oder Hauptschule, Neue Mittelschule oder Polytechnische Schule 

aufgenommen wurden, Sprachförderkurse eingerichtet werden. Ihre Einrichtung obliegt dem 

Schulleiter im Einvernehmen mit dem Landesschulrat. 

(2) Die Sprachförderkurse dauern höchstens zwei Unterrichtsjahre und können jedenfalls 

ab acht in Betracht kommenden Schülern angeboten werden, sofern die personellen 

Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind. Eine klassen-, schulstufen-, schul- oder 

schulartübergreifende Führung ist möglich. 

§ 3c 

Sprachstartgruppen und Sprachförderkurse 

an Berufsschulen 

Für Berufsschulen gilt § 3b mit der Maßgabe, dass Sprachstartgruppen und 

Sprachförderkurse 
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 1. auch für Schülerinnen und Schüler, die als ordentliche oder gemäß § 4 Abs. 5 des 

Schulunterrichtsgesetzes als außerordentliche Schülerinnen und Schüler 

aufgenommen wurden, eingerichtet werden können und 

 2. das Ausmaß an lehrgangs- oder saisonmäßig geführten Berufsschulen höchstens vier 

Wochenstunden und an ganzjährig geführten Berufsschulen höchstens zwei 

Wochenstunden umfasst. 

§ 4 

Gesetzlicher Schulerhalter und gesetzlicher Heimerhalter 

(1) Gesetzlicher Schulerhalter einer öffentlichen Volks- oder Hauptschule, Neuen 

Mittelschule, Sonderschule oder Polytechnischen Schule sowie einer öffentlichen Klasse, 

eines öffentlichen Kurses oder einer öffentlichen Heilstättenschule gemäß § 17 Abs. 4 ist die 

Gemeinde, in deren Gebiet die Schule (die Klasse, der Kurs) ihren Sitz hat 

(Schulsitzgemeinde). 

(2) Gesetzlicher Schulerhalter einer Sonderschule, deren Schulsprengel sich auf das 

ganze Landesgebiet erstreckt, sowie einer öffentlichen Berufsschule ist das Land. 

(3) Gesetzlicher Heimerhalter eines öffentlichen Schülerheimes ist der gesetzliche 

Schulerhalter jener Schule, für deren Schüler das Schülerheim ausschließlich oder 

vorwiegend bestimmt ist. 

(4) Dem gesetzlichen Schulerhalter obliegt 

 1. die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen, 

 2. die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer öffentlichen Volks- oder 

Hauptschule, Neuen Mittelschule, Sonderschule oder Polytechnischen Schule als 

ganztägige Schule, 

 3. die Übernahme der Kosten für Maßnahmen gemäß Z 1 und 2, unbeschadet der in 

diesem Landesgesetz vorgesehenen Beitragsleistungen, 

 4. die Einhebung der Beiträge gemäß § 5 Abs. 2 für den Freizeitbereich ganztägiger 

Schulformen sowie 

 5. die allfällige Bestellung eines Leiters des Betreuungsteils und 

 6. die allfällige Beistellung der für den Freizeitteil des Betreuungsteils ganztägiger 

Schulformen erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher 

für die Lernhilfe, Freizeitpädagoginnen und -pädagogen oder anderer auf Grund 

besonderer Qualifikation zur Erfüllung der Aufgaben im Freizeitteil geeigneter 

Personen. 

 6. die allfällige Beistellung der erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher sowie 

Freizeitpädagoginnen und -pädagogen für den Freizeitbereich des Betreuungsteils 

ganztägiger Schulformen. 

(5) Dem gesetzlichen Heimerhalter obliegt 

 1. die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen Schülerheime, 

 2. die Übernahme der Kosten hiefür, unbeschadet der in diesem Landesgesetz 

vorgesehenen Beitragsleistungen, sowie 

 3. die Einhebung der Beiträge gemäß § 5 Abs. 2 für öffentliche Schülerheime und 

 4. die Beistellung der erforderlichen Erzieher. 
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(6) Die Beistellung der für die öffentlichen Pflichtschulen erforderlichen Lehrer obliegt 

dem Land. Hiedurch werden Regelungen auf dem Gebiet der Tragung des 

Personalaufwands und besoldungsrechtliche Vorschriften nicht berührt. 

§ 7 

Zuständigkeit des Schulleiters 

(1) Jene schulorganisatorischen Maßnahmen nach diesem Landesgesetz, die nur für 

den Bereich einer Schule wirksam werden sollen und die nicht in die Zuständigkeit anderer 

Organe fallen, sind vom jeweiligen Schulleiter zu treffen; dieser ist hiebei an die Weisungen 

der Bezirksverwaltungsbehörde gebunden. 

(2) Der Schule oder dem Schülerheim kommt insofern Rechtspersönlichkeit zu, als sie 

oder es berechtigt ist, im eigenen Namen 

 1. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte erbrachte finanzielle Zuwendungen Dritter 

sowie 

 2. finanzielle Beiträge Dritter, über die der Aufwand für die Teilnahme von Schülerinnen 

und Schülern an Schulveranstaltungen sowie für sonstige Aktivitäten und 

Maßnahmen des schulischen Geschehens, die nicht unter § 7a fallen, zu bedecken 

ist, 

entgegenzunehmen und darüber zu verfügen. Im Rahmen dieser Teilrechtsfähigkeit wird die 

Schule oder das Schülerheim durch die Leiterin oder den Leiter vertreten. Die Zuwendungen 

bzw. Beiträge sind zweckgebunden (im Sinn einer allfälligen besonderen Widmung), 

ansonsten im Einvernehmen mit dem Schulerhalter für andere Zwecke der Schule oder des 

Schülerheims, zu verwenden. Bei der Abwicklung von Rechtsgeschäften gemäß Z 2 kann 

sich die Schulleiterin bzw. der Schulleiter von einer mit der Organisation der jeweiligen 

Schulveranstaltung, sonstigen Aktivität bzw. Maßnahme betrauten Lehrperson vertreten 

lassen. 

(2) Finanzielle Zuwendungen Dritter an eine Schule oder ein Schülerheim, die nicht für 

die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung in öffentlichen Schülerheimen und im 

Freizeitbereich ganztägiger Schulformen (§ 5 Abs. 2) oder als Lern- und Arbeitsmittelbeiträge 

(§ 5 Abs. 3) erbracht werden, sind durch den Leiter der Schule oder des Schülerheims 

zweckgebunden im Sinn einer allfälligen besonderen Widmung, ansonsten im Einvernehmen 

mit dem Schulerhalter für andere Zwecke der Schule oder des Schülerheims zu verwenden. 

Die Höhe der erhaltenen Zuwendungen Dritter und deren widmungsgemäße Verwendung 

sind dem Schulerhalter (Heimerhalter) jährlich bekanntzugeben. 

(3) Zur Verwahrung der Zuwendungen bzw. Beiträge gemäß Abs. 2 und zur Abwicklung 

eines damit verbundenen Zahlungsverkehrs kann die Leiterin oder der Leiter ein auf die 

Schule oder das Schülerheim lautendes Konto bei einem Bankinstitut eröffnen und bedienen. 

Die mit der Kontoführung allenfalls verbundenen Gebühren und Entgelte sind Teil des 

laufenden Betriebs der Schule oder des Schülerheims. Die Höhe der erhaltenen 

Zuwendungen bzw. Beiträge Dritter und deren widmungsgemäße Verwendung sind dem 

Schulerhalter (Heimerhalter) jährlich bekanntzugeben und in diesem Zusammenhang auch 

allfällige Kontobewegungen auf dem auf die Schule oder das Schülerheim lautende Konto 

offenzulegen. 
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II. HAUPTSTÜCK 

Aufbau, Organisationsform, Lehrer und Klassenschülerzahlen der 

öffentlichen Pflichtschulen 

a) Volksschulen 

§ 8 

Aufbau 

(1) Die Volksschule umfasst 

 1. jedenfalls die Grundschule, bestehend aus 

 a) der Grundstufe I und 

 b) der Grundstufe II, sowie 

 2. bei Bedarf die Oberstufe. 

(2) Die Grundstufe I umfasst bei Bedarf die Vorschulstufe und jedenfalls die 1. und 

2. Schulstufe. 

(3) Die Grundstufe II umfasst die 3. und 4. Schulstufe. 

(4) Die Oberstufe umfasst die 5. bis 8. Schulstufe. 

(5) Soweit es die Schülerzahl zulässt, hat den Schulstufen - ausgenommen bei 

gemeinsamer Führung der GrundschuleGrundstufe I - jeweils eine Klasse zu entsprechen. 

Bei zu geringer Schülerzahl können mehrere Schulstufen in einer Klasse zusammengefasst 

werden. Solche Klassen sind in Abteilungen zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder 

mehrere - in der Regel aufeinander folgende - Schulstufen zu umfassen hat. 

(6) Zur Ermöglichung des zeitweisen gemeinsamen Unterrichts von nicht behinderten 

Kindern und Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise 

Volksschulklassen und Sonderschulklassen auch gemeinsam geführt werden. 

(7) Volksschulen können auch als ganztägige Volksschulen geführt werden. 

§ 9 

Organisationsformen 

(1) Volksschulen sind 

 1. nur mit der Grundschule oder 

 2. mit Grundschule und Oberstufe zu führen. 

(2) Die Grundschule ist 

 1. mit einem getrennten Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) und 1. bis 4. Schulstufe 

oder 

 2. mit einem gemeinsamen Angebot von Schulstufen 

zu führen. 

(2) Die Grundschule ist in der Grundstufe_I 

 1. mit einem getrennten Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) sowie 1. und 

2. Schulstufe oder 

 2. mit einem gemeinsamen Angebot von Schulstufen der Grundstufe I 

zu führen. 

(2a) Volksschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen als 

 1. selbstständige Volksschulen oder 

 2. Volksschulklassen, die einer Hauptschule, einer Neuen Mittelschule oder einer 

Sonderschule angeschlossen sind, oder 
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 3. Expositurklassen einer selbstständigen Volksschule. 

(3) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 und 2aAbs. 1 bis 2a entscheidet die 

Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Schulforums, des gesetzlichen 

Schulerhalters und des Landesschulrats (Kollegium). Dabei ist insbesondere auf die 

Schülerzahlen, auf die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und auf die 

gegebenen örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten und Erfordernisse Bedacht zu nehmen. Die 

Festsetzung der Organisationsform gemäß Abs. 2 erfolgt durch das Schulforum nach 

Zustimmung des Landesschulrats sowie des Schulerhalters. 

§ 10 

Lehrer 

(1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse ist - abgesehen von einzelnen 

Unterrichtsgegenständen und einzelnen Unterrichtsstunden - durch einen Klassenlehrer zu 

erteilen. Für noch nicht schulreife Kinder bei gemeinsamer Führung von Schulstufen der 

Grundstufe I, für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie für Kinder mit nicht 

deutscher Muttersprache, die die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, ist auf 

Antrag des Klassenlehrers im Rahmen des genehmigten Stellenplans ein entsprechend 

ausgebildeter Lehrer voll- oder teilbeschäftigt zusätzlich einzusetzen. Dabei ist auf die 

Gesamtzahl und die Zusammensetzung der Schüler in der Klasse und die sich daraus 

ergebenden pädagogischen Erfordernisse, insbesondere auf die Zahl der Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sowie die Art und das Ausmaß ihrer Behinderung, 

Bedacht zu nehmen. 

(2) Für jede Volksschule sind ein Leiter, für jede Volksschulklasse ein Klassenlehrer und 

die erforderlichen Lehrer für einzelne Gegenstände zu bestellen. 

(2a) An ganztägigen Schulformen kann für die Leitung des Betreuungsteils ein Lehrer 

oder Erzieher bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und 

Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe sowie 

für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, 

Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu 

bestellen.Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrerinnen und 

Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer oder 

Erzieherinnen und Erzieher sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, 

Erzieherinnen und Erzieher oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu bestellen. Für die 

Freizeit können auch andere auf Grund besonderer Qualifikation zur Erfüllung der Aufgaben 

im Freizeitteil geeignete Personen (§ 8 lit. j sublit. cc Schulorganisationsgesetz) bestellt 

werden. Der Einsatz solcher qualifizierter Personen ist auch dann zulässig, wenn diese nicht 

Bedienstete des Schulerhalters sind, und ihrerseits der Nachweis über das Nichtvorliegen 

einer strafrechtlichen Verurteilung, insbesondere durch Vorlage einer Bescheinigung nach 

§ 10 Abs. 1a Strafregistergesetz 1968, erbracht wird.  

(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch 

jene des Religionsunterrichtes, nicht berührt. 
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b) Hauptschulen und Neue Mittelschulen 

1. Hauptschulen 

§ 14 

Lehrer 

(1) Der Unterricht in den Hauptschulklassen ist durch Fachlehrer zu erteilen. Für den 

Unterricht von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind im Rahmen des 

genehmigten Stellenplanes entsprechend ausgebildete Lehrer zusätzlich einzusetzen; für 

einzelne Unterrichtsgegenstände dürfen mit ihrer Zustimmung auch Lehrer eingesetzt 

werden, die keine besondere Ausbildung zur sonderpädagogischen Förderung besitzen. 

(2) Für jede Hauptschule sind ein Leiter und die erforderlichen weiteren Lehrer zu 

bestellen. 

(2a) An ganztägigen Schulformen kann ein Lehrer oder Erzieher als Leiter des 

Betreuungsteils bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die 

erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Erzieherinnen und Erzieher für die 

Lernhilfe sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 

Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe oder Freizeitpädagoginnen und -

pädagogen zu bestellen.Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und 

Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen 

und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu 

bestellen. Für die Freizeit können auch andere auf Grund besonderer Qualifikation zur 

Erfüllung der Aufgaben im Freizeitteil geeignete Personen (§ 8 lit. j sublit. cc 

Schulorganisationsgesetz) bestellt werden. Der Einsatz solcher qualifizierter Personen ist 

auch dann zulässig, wenn diese nicht Bedienstete des Schulerhalters sind, und ihrerseits der 

Nachweis über das Nichtvorliegen einer strafrechtlichen Verurteilung, insbesondere durch 

Vorlage einer Bescheinigung nach § 10 Abs. 1a Strafregistergesetz 1968, erbracht wird.  

(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch 

jene des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt. 

2. Neue Mittelschulen 

§ 15e 

Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Der Unterricht in den Klassen der Neuen Mittelschulen ist durch Fachlehrerinnen 

und -lehrer zu erteilen. Für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sind im Rahmen des genehmigten Stellenplans 

entsprechend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich einzusetzen. Weiters können 

im Rahmen des genehmigten Stellenplans in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende 

Fremdsprache und Mathematik sowie bei Bedarf in Pflichtgegenständen eines 

(schulautonomen) Schwerpunktbereichs entsprechend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer 

zusätzlich eingesetzt werden. 

(2) Für jede Neue Mittelschule sind eine Leiterin bzw. ein Leiter und die erforderlichen 

weiteren Lehrerinnen und Lehrer zu bestellen. 
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(3) An ganztägigen Schulformen kann eine Lehrerin bzw. ein Lehrer oder eine Erzieherin 

bzw. ein Erzieher als Leiterin bzw. Leiter des Betreuungsteils bestellt werden. Für die 

gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, für die 

individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher 

oder Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe sowie für die Freizeit die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher für die 

Lernhilfe oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu bestellen.Für die 

gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, für die 

individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und 

Erzieher sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 

Erzieher oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu bestellen. Für die Freizeit können 

auch andere auf Grund besonderer Qualifikation zur Erfüllung der Aufgaben im Freizeitteil 

geeignete Personen (§ 8 lit. j sublit. cc Schulorganisationsgesetz) bestellt werden. Der 

Einsatz solcher qualifizierter Personen ist auch dann zulässig, wenn diese nicht Bedienstete 

des Schulerhalters sind, und ihrerseits der Nachweis über das Nichtvorliegen einer 

strafrechtlichen Verurteilung, insbesondere durch Vorlage einer Bescheinigung nach § 10 

Abs. 1a Strafregistergesetz 1968, erbracht wird. 

(4) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechts, bei Religionslehrerinnen 

und -lehrern auch jene des Religionsunterrichtsrechts, nicht berührt. 

d) Polytechnische Schulen 

§ 22 

Lehrer 

(1) Der Unterricht in den Klassen der Polytechnischen Schule ist durch Fachlehrer zu 

erteilen. Für den integrativen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sind im Rahmen des genehmigten Stellenplans 

entsprechend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich einzusetzen; für einzelne 

Unterrichtsgegenstände dürfen mit ihrer Zustimmung auch Lehrerinnen und Lehrer 

eingesetzt werden, die keine besondere Ausbildung zur sonderpädagogischen Förderung 

besitzen. 

(2) Für die Polytechnischen Schulen sind die erforderlichen Lehrer zu bestellen. Für 

Polytechnische Schulen, die als selbständige Schule geführt werden, ist überdies ein Leiter 

zu bestellen. 

(2a) An ganztägigen Schulformen kann ein Lehrer oder Erzieher als Leiter des 

Betreuungsteils bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die 

erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Erzieherinnen und Erzieher für die 

Lernhilfe sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 

Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe oder Freizeitpädagoginnen und -

pädagogen zu bestellen.Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen 

Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und 

Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher sowie für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen 

und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu 

bestellen. Für die Freizeit können auch andere auf Grund besonderer Qualifikation zur 
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Erfüllung der Aufgaben im Freizeitteil geeignete Personen (§ 8 lit. j sublit. cc 

Schulorganisationsgesetz) bestellt werden. Der Einsatz solcher qualifizierter Personen ist 

auch dann zulässig, wenn diese nicht Bedienstete des Schulerhalters sind, und ihrerseits der 

Nachweis über das Nichtvorliegen einer strafrechtlichen Verurteilung, insbesondere durch 

Vorlage einer Bescheinigung nach § 10 Abs. 1a Strafregistergesetz 1968, erbracht wird.  

(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch 

jene des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Schulsprengel 

§ 47 

Sprengelfremder Schulbesuch und Schulbesuch 

nicht schulpflichtiger Personen 

(1) Der Besuch einer öffentlichen Pflichtschule durch einen dem Schulsprengel nicht 

angehörigen Schulpflichtigen (sprengelfremder Schulbesuch) ist - sofern es sich nicht um 

eine öffentliche Berufsschule handelt und es zu keiner gültigen Einigung zwischen den 

beteiligten Gemeinden kommt und nicht Abs. 2 und 3 anzuwenden sind - nur auf Grund einer 

spätestens zwei Monate vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch bei der 

Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich die sprengelmäßig zuständige Schule liegt, zu 

beantragenden Bewilligung zulässig.  

(2) Liegen die sprengelmäßig zuständige sowie die um die Aufnahme ersuchte 

sprengelfremde Schule im Gebiet ein und derselben Gemeinde und überschreiten ihre 

Sprengel die Gemeindegrenze nicht, so bedarf der sprengelfremde Schulbesuch dann keiner 

behördlichen Bewilligung, wenn über ein bei der Leitung der um die Aufnahme ersuchten 

Schule schriftlich einzubringendes Gesuch der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 

sowohl die Leitung der ersuchten sprengelfremden Schule als auch die Leitung der 

sprengelmäßig zuständigen Schule dem sprengelfremden Schulbesuch zustimmen. Abs. 4 

Z 2 und 3 sowie Abs. 5 Z 1 sind auf die Zustimmung der Schulleitungen sinngemäß 

anzuwenden. 

(3) Wird den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten nicht längstens zwei Monate 

vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch von der Schulleitung, an die das 

Gesuch (Abs. 2) gestellt worden ist, schriftlich mitgeteilt, daß die erforderlichen 

Zustimmungen vorliegen, so entscheidet über Antrag der Bürgermeister. Der Antrag ist von 

den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten beim Gemeindeamt einzubringen. 

(3a) Eine Einigung über den sprengelfremden Schulbesuch ist nur gültig, wenn 

 1. keine Hinderungsgründe nach Abs. 4 Z 2 und 3 sowie Abs. 5 Z 1 vorliegen, 

 2. die Einigung auch die Leistung von Gastschulbeiträgen (§ 53 Abs. 5) umfasst, wobei 

auch festgelegt werden kann, dass geringere oder keine Gastschulbeiträge zu leisten 

sind, und 

 3. die betroffenen Schulleitungen gehört wurden. 

(3b) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Schulpflichtigen haben beim 

gesetzlichen Schulerhalter der sprengelfremden Schule die Aufnahme des Schulpflichtigen 

zu beantragen. Dieser gesetzliche Schulerhalter hat die Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten über das Zustandekommen oder das Nichtzustandekommen einer 
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Einigung über den sprengelfremden Schulbesuch gemäß Abs. 3a so rechtzeitig zu 

informieren, dass eine rechtzeitige Antragstellung gemäß Abs. 1 bei der 

Bezirksverwaltungsbehörde möglich ist.  

(4) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 ist zu versagen, wenn 

 1. der gesetzliche Schulerhalter der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden 

Schule die Aufnahme des Schulpflichtigen verweigert, es sei denn, dass Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985) statt einer 

entsprechenden Sonderschule die außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende 

allgemeine Schule deshalb besuchen wollen, weil an der allgemeinen Schule des 

eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise 

erfolgen kann, 

 2. in der sprengelmäßig zuständigen Schule eine gesetzlich festgelegte 

Klassenschülermindestzahl unterschritten würde oder 

 3. der beabsichtigte Schulwechsel nicht mit dem Beginn des Schuljahres zusammenfällt; 

ausgenommen sind Fälle, in denen berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen 

oder einem Schulpflichtigen (auch im Sinne des § 46 Abs. 3) der Besuch der 

nächstgelegenen Vorschulstufe ermöglicht wird. 

(5) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 kann versagt werden, wenn 

 1. in der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule eine Klassenteilung 

eintreten würde oder 

 2. die mit dem sprengelfremden Schulbesuch für den Schulpflichtigen verbundenen 

Vorteile die bei der Schulsprengelfestsetzung zu berücksichtigenden Interessen nicht 

überwiegen. 

(6) Im Verfahren über den Antrag (Abs. 1 bzw. 3) hat die zuständige Behörde vor ihrer 

Entscheidung den Landesschulrat zu hören; wenn der für die sprengelmäßig zuständige 

Schule festgesetzte Schulsprengel sich auf den Bereich von zwei oder mehr politischen 

Bezirken erstreckt, hat die zur Entscheidung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auch 

die berührte(n) andere(n) Bezirksverwaltungsbehörde(n) zu hören. Die Entscheidungsfrist 

beträgt abweichend vom § 73 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zwei 

Monate; sie beginnt frühestens drei Monate vor dem Zeitpunkt des beabsichtigten 

sprengelfremden Schulbesuchs zu laufen. 

(7) Die Aufnahme eines sprengelfremden Pflichtschülers oder eines nicht 

Schulpflichtigen in eine öffentliche Berufsschule bedarf der Zustimmung des gesetzlichen 

Schulerhalters nach Anhörung des Landesschulrates. Das diesbezügliche Gesuch ist vom 

Aufnahmewerber unmittelbar bei der um die Aufnahme ersuchten Berufsschule einzubringen 

und von dieser weiterzuleiten. 

(8) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht für die Aufnahme sprengelfremder Pflichtschüler aus 

anderen Bundesländern und für die Aufnahme von Pflichtschülern, die vom Besuch der 

sprengelmäßig zuständigen Schule ausgeschlossen wurden. Für die Aufnahme 

sprengelfremder Schülerinnen und Schüler aus anderen BundesländernIn diesen Fällen ist 

die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters der um die Aufnahme ersuchten 

sprengelfremden Schule notwendig. 
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V. HAUPTSTÜCK 

Erhaltung der öffentlichen Pflichtschulen 

§ 48 

Begriffe 

(1) Unter Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen: 

 1. die Bereitstellung und Instandhaltung des Schulgebäudes und der übrigen 

Schulliegenschaften sowie deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, 

 2. die Anschaffung und Instandhaltung der Einrichtung und der Lehrmittel, 

 3. die Deckung des sonstigen Sachaufwandes, 

 4. die Beistellung des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen 

Schulliegenschaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals, 

 5. die Vorsorge für eine allfällige Verpflegung der Schüler und 

 6. die Übernahme des Aufwandes für eine allenfalls eingerichtete Beaufsichtigung der 

Schüler im Bereich der Schulliegenschaften außerhalb der Unterrichtszeit. 

(2) Die Kosten der Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule gliedern sich in den Bau- 

und Einrichtungsaufwand (§ 49) und in den laufenden Schulerhaltungsaufwand (§ 50). 

(3) Zu den Schulliegenschaften im Sinne dieses Landesgesetzes zählen insbesondere 

der Schulgrund, die Schulgebäude und die zur Schule gehördenden Nebengebäude, 

einzelne Schulräume, Lehrwerkstätten, Schulbauplätze, Turn- und Spielplätze, Pausenhöfe, 

Schulgärten, die im Schulgebäude oder in einem zur Schule gehörenden Nebengebäude 

untergebrachten Wohnungen für den Schulleiter, die Lehrer, für den Schulwart und sonstiges 

Hilfspersonal sowie die öffentlichen Schülerheime. 

(4) Für die Beistellung von Schulärzten ist in einer Weise vorzusorgen, daß die ihnen auf 

Grund schulrechtlicher Vorschriften obliegenden Aufgaben durchgeführt werden können. 

(5) Der Schulerhalter hat bei ganztägigen Schulformen für die Verpflegung der 

Schülerinnen und Schüler und - sofern hiefür nicht seitens des Landes Lehrerinnen und 

Lehrer beigestellt werden können - für die Beistellung der für den Freizeitbereich des 

Betreuungsteils erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher für 

die Lernhilfe, Freizeitpädagoginnen und -pädagogen oder anderer auf Grund besonderer 

Qualifikation zur Erfüllung der Aufgaben im Freizeitteil geeigneter Personen zu sorgen.Der 

Schulerhalter hat bei ganztägigen Schulformen für die Verpflegung der Schülerinnen und 

Schüler und – sofern hiefür nicht seitens des Landes Lehrerinnen und Lehrer beigestellt 

werden können – für die Beistellung der für den Freizeitbereich des Betreuungsteils 

erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher sowie Freizeitpädagoginnen und  -pädagogen zu 

sorgen. Der Schulerhalter hat dem Land den Personalaufwand (einschließlich der anteiligen 

Dienstgeberbeiträge) für die im Freizeitbereich des Betreuungsteils tätigen Lehrer zu 

ersetzen. Gleiches gilt für Lehrer, die gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zum Leiter des Betreuungsteils 

bestellt werden.  

§ 48a 

Assistenz an öffentlichen Pflichtschulen 

Assistenz 

(1) Zur Assistenz von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen im 

Schulalltag und in der pädagogischen Arbeit hat der Schulerhalter bedarfsgerecht 
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Assistentinnen und Assistenten beizustellen. Er kann sich dabei auch Dritter, insbesondere 

der Einrichtungen der Behindertenhilfe oder einschlägiger Organisationen, bedienen.  

(2) Den Bedarf und das Ausmaß des Einsatzes der Assistentinnen und Assistenten 

(Anzahl der Betreuungsstunden) an den einzelnen Schulen ermittelt und bestimmt der 

Schulerhalter unter Bedachtnahme auf die Feststellungen des Landesschulrats zum 

sonderpädagogischen Förderbedarf und der hiefür gegebenen personellen Voraussetzungen 

(verfügbare Betreuungsstunden im Sinn des Abs. 3). Auf einen zweckmäßigen und 

wirksamen Einsatz von Assistentinnen und Assistenten ist zu achten. 

(3) Das Land ersetzt die Kosten für die an den einzelnen Schulen anfallenden 

Betreuungsstunden im Rahmen der budgetären Möglichkeiten. Der Kostenersatz für eine 

Betreuungsstunde beträgt maximal 1/1776 vom jährlichen Personalaufwand für einen 

Gemeindebediensteten der Funktionslaufbahn GD 22, Gehaltsstufe 5. Der Kostenersatz 

erfolgt je Kalenderjahr in zwei Teilbeträgen. 

(4) Die regionalen Träger sozialer Hilfe nach dem Oö. Sozialhilfegesetz 1998 haben 

insgesamt 40% der vom Land den schulerhaltenden Gemeinden nach Abs. 3 zu ersetzenden 

Kosten zu übernehmen. Die anteilsmäßig anfallenden Abrechnungsbeträge eines 

Kalenderjahres sind auf die einzelnen regionalen Träger nach der Volkszahl umzulegen. Die 

Volkszahl bestimmt sich nach der von der Bundesanstalt Statistik Österreich kundgemachten 

Statistik des Bevölkerungsstands zum Stichtag 31. Oktober des dem abzurechnenden 

Kalenderjahr zweitvorangegangenen Kalenderjahrs. Der Rückersatz hat innerhalb eines 

Monats nach der bescheidmäßigen Zahlungsaufforderung zu erfolgen. 

§ 48b 

Assistenz an mittleren und höheren Schulen 

sowie an Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht 

An mittleren und höheren Schulen im Sinn des § 3 Schulorganisationsgesetz und des 

§ 2 Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz sowie an Privatschulen mit 

Öffentlichkeitsrecht im Sinn des § 13 Privatschulgesetz und des § 82 Oö. Land- und 

forstwirtschaftliches Schulgesetz werden vom Land zur Assistenz von Schülerinnen und 

Schülern mit besonderen Bedürfnissen im Schulalltag und in der pädagogischen Arbeit 

bedarfsgerecht Assistentinnen und Assistenten beigestellt. Für die Beistellung der Assistenz 

gilt § 48a sinngemäß jedoch mit der Maßgabe, dass diese nur dann zu leisten ist, sofern 

nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen hiefür eine Verpflichtung besteht. 


